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[bookmark: _Toc205811968]Einleitung
[bookmark: _Toc205811969]Ausgangslage
Die Festlegung des Gewässerraums am Zürichsee soll aufgrund des grossen Koordinationsbedarfs zwischen der Uferbereichsplanung und der Gewässerraumfestlegung im nutzungsplanerischen Verfahren erfolgen (§§ 15 a ff. HWSchV).
[bookmark: _Toc205811970]Gesetzliche Grundlage 
Gewässerschutzgesetz (GSchG, SR 814.20):
Gemäss Art. 36a Abs. 1 des Gewässerschutzgesetzes vom 24. Januar 1991 (GSchG)
legen die Kantone nach Anhörung der betroffenen Kreise den Raumbedarf der oberirdischen Gewässer fest, der für die Gewährleistung folgender Funktionen erforderlich ist (Gewässerraum):
a. die natürlichen Funktionen der Gewässer;
b. den Schutz vor Hochwasser;
c. die Gewässernutzung.
[bookmark: _Toc205811971]Antrag auf Festlegung des Gewässerraums 
§ 15 A HWSchV bestimmt, dass Planungsträger der Baudirektion im Rahmen von nutzungsplanerischen Verfahren beantragen können, den Gewässerraum im Sinne von Art. 41a und 41b GSchV der Gewässerschutzverordnung vom 28. Oktober 1998 (GSchV) festzulegen.
Im Rahmen der Teilrevision der Nutzungsplanung soll entlang des Zürichsees, öffentliches Gewässer Nr. 1, der Gewässerraum ausgeschieden werden.
Die Planungsträger beantragen der Baudirektion, gestützt auf § 15 a Abs. 1 HWSchV den Gewässerraum im Rahmen der Teilrevision der Nutzungsplanung nach Art. 41b GSchV festzulegen.
[bookmark: _Toc205811972]Projektperimeter
[An dieser Stelle ist der gewählte Projektperimeter zu beschreiben und zu illustrieren.]
[bookmark: _Toc205811973]Verfahrensablauf 
Zeitlicher Ablauf des Verfahrens zur Gewässerraumfestlegung; Bezug zum nutzungsplanerischen Verfahren herstellen
[bookmark: _Toc205811974]Grundsätze und Prinzipien
Bei der Gewässerraumfestlegung sind bestimmte Grundsätze und Prinzipien zu berücksichtigen. Diese sind in der Arbeitshilfe «Festlegung des Gewässerraums am Zürichsee und Berücksichtigung der Landanlagen bei der Uferbereichsplanung» und auf der Informationsplattform Gewässerraum festgehalten (vgl. https://www.gewaesserraum.ch).
[bookmark: _Toc205811975]Abschnittsbildung
· [Verwendete Kriterien zur Abschnittsbildung in Anlehnung an die Vorgaben der Arbeitshilfe ««Festlegung des Gewässerraums am Zürichsee und Berücksichtigung der Landanlagen bei der Uferbereichsplanung»]

· [Abschnitte (Übersichtsplan / Nummerierung / Benennung Abschnitte / Beschreibung einzelner Abschnitte)]
[bookmark: _Toc205811976]Bemessung Gewässerraum
[bookmark: _Toc205811977]Minimaler Gewässerraum nach Art. 41b GSchV
[Abhandlung je Gewässerabschnitt für folgende Punkte:
· Wo gilt welcher minimale Gewässerraum nach GSchV?
[bookmark: _Toc205811978]Erhöhung Gewässerraum
[Abhandlung je Gewässerabschnitt für folgende Punkte:
· An welchen Abschnitten muss der Gewässerraum aufgrund welcher Aspekte erhöht werden?
· Entsprechende Nachweise Hochwasserschutz, Revitalisierung, Natur- und Landschaftsschutz, Gewässernutzung]
[bookmark: _Toc205811979]Anpassung des Gewässerraums
Gemäss Art. 41b Abs. 3 GSchV kann die Breite des Gewässerraums in dicht überbauten Gebieten den baulichen Gegebenheiten angepasst werden, beziehungsweise ist einer Interessenabwägung zugänglich, soweit der Schutz vor Hochwasser gewährleistet ist. Ob eine Reduktion rechtmässig und zweckmässig ist, ist unter Berücksichtigung sämtlicher oben erwähnten Gewässerfunktionen nach Art. 36a GSchG sowie weiterer öffentlicher und privater Interessen zu prüfen.
 [Abhandlung je Gewässerabschnitt für folgende Punkte:
· Reduktion im dicht überbauten Gebiet prüfen: 
· Handelt es sich um dicht überbautes Gebiet (Hinweise auf dicht/nicht dicht überbaut anhand Indizien)? 
· Besteht ein Konflikt mit der Uferbereichsplanung?
· Abstimmung mit Uferbereichsplanung: Der Gewässerraum wird nur bis zu dem Mass reduziert, bei welchem der Konflikt mit der Uferbereichsplanung aufgelöst ist 
· Maximal zulässige Reduktion aufgrund Nachweise Hochwasserschutz, Revitalisierung, Natur- und Landschaftsschutz, Gewässernutzung
· Der Raumbedarf gemäss Regelprofil Raumbedarf Naturschutz an ökologisch bedeutenden Abschnitten wird berücksichtigt
· Harmonisierung prüfen: 
· An welchen Abschnitten wird der Gewässerraum harmonisiert, mit welcher Begründung resp. auf welche bestehende Vorgabe (z.B. Gewässerabstandslinien)
[bookmark: _Toc205811980]Schlussprüfung
[Abhandlung für folgende Punkte:
· Interessenermittlung, Interessenbewertung und Interessenabwägung gemäss der Informationsplattform Gewässerraum
· Entscheid: Der vorgeschlagene Gewässerraum wird als Ergebnis der Interessenabwägung qualitativ in einer kurzen textlichen als insgesamt beste (geeignetste) Lösung gewürdigt.]

Die Festlegung des Gewässerraums am Zürichsee in der Gemeinde [Name der Gemeinde] im Rahmen der Teilrevision der Nutzungsplanung wird zusammenfassend als rechtmässig, zweckmässig und angemessen beurteilt.
[bookmark: _Toc205811981]Ausscheidung Gewässerraum
[Zusammenfassende Darstellung der definitiven Ausscheidung des Gewässerraums. Falls Fruchtfolgeflächen betroffen sind, sind diese mit einer Flächenbilanz und einer Plandarstellung auszuweisen]
[bookmark: _Toc205811982]Mitwirkung und Vorprüfung
[Darlegen, wie die Anträge aus der Vorprüfung berücksichtigt wurden. Wurden im Rahmen der öffentlichen Auflage Einwendungen vorgebracht, ist der Umgang mit diesen in zusammengefasster Form darzustellen.]
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